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ih. 9

ôrbttuttg im 33cuifc>efett*
®in Beitrag jur eijfuitg ber 9teorgamfation5frage.

(Sorrefponbettj.)
über biefe§ Sperna referierte lit einer oon ber ©eftion
gngenieur» unb 2lrd^iteftenoerein§ ©t. ©allen

««berufenen erweiterten Setfammluirg §etr gioil»gnge»
«teur ©ommer in ©t. ©allen, ©ingelaben unb
««treten waren all ©äfte: Set Saumetßer Setbanb
«t. ©allen unb Umgebung, bte engern Kommiffionen bei
®«netbeoerbanbe! unb bei Secpniferoerbanbel ©t. ©allen.

Sa ber Referent einen ganz neuen 2Beg oorfcplägt
tun bie iReorganifationlfrage, wollen wir oerfucpen, aul
1«nen fnappen aulfüprungen bas SÖBefentlicpfii feßzupalten:

(Einleitung.
Sauen ift Kulturarbeit, ©ein gwecf ift riicE)t nur @r»

toerbëtâtigïett, fonbetn aucp etne geiftige ©rrungenfcpaft,
«te aucp auf bte iRacpfommen wirft. Sie größten unb
bûuexnbften Sauten finb au! bem gbeenleben unferer
Sotfabren entwicfelt worben.

Ser SSBiHe jum Sauen föfjrt zur Saupßicpt, jum
•ontereffenaulgletcp.

gn jebem 2lrbeit3jentrum geigen ftcp gntereffengegen»
jf%. SBir alle wiffen, baß bei jebem neuen Sau btefe
ontereffengegenfäße fiel) flößen.

IDirtfcpaftlicpe Hcrbältniffe.
3Biffenfcpaft unb Kunß paben große gorifepritte ge»

<«acpt, aber bie ©infepäßung ber arbeit ift jurütfgeblieben.
Eni fehlen btejenigen ©runblagen, bte ber Kaufmann
jjtolfulation nennt, ©in richtiger Kaufmann maept fein
*®efcpäft opne Kalfulation. gut Saugewetbe tut man bal
"«ancpmal; oor allem fiellt man oft auf alte ißretfe ab,
bie 20 uno meßt gapre ptnter uns liegen. all Setfptel
feien angeführt bie iJ3rei!anfäße ber ©otlparbbapn unb
^Rorboßbapn, bie gaprzepnte galten; felbft beim Sau ber
^obenfee—Soggenburgbapn bat man noep teilwetfe auf
fte abgeßeUt. Sie ©ewtnnmarcpe pat ß<P über oerfcplccptert :

Sm gapre 1889 arbeitete man noeb 12—13 ©tunben,
beute noep 9—10 ©tunben. Ste 3lnforberungen ber Sau»
berrfebaft ftnb geftiegen. üllfo etne ©infebränfung ber
®erotnnmöglicpfett nacb jwet Seiten. fRotwenbigermetfe
muß babei etn geitpunft fommen, wo ber Unternehmer
mit Serluft arbeitet, felbft bann, wenn neue arbeit!»
metboben unb neue £ülflmafcptnen perangezogen werben,
liefen Umftänben pat man otel ju wenig IHöcEfi^t ge»
Kagen. Ste ©efebäfte tonnten niept nur Eetne SRefetoen
fammeln, fonbetn jebrten päußg ba§ ©efcpäftlfapital,
manchmal fogar bal ißrioatoermögen ber Unternehmer
mtf. Sa! ©letepe gefeptept mit bem ©ewerbe: ©anje
Serufsgruppen oetbienen ntcptl, legen fogar barauf.
®jan fepäßt eben bte arbeit ju wenig ein. Sötig ift bte

mirtfcpaftltcpe ©tärfung aller Seruflgruppen, aber niept
^enacptetllgung aller Settiligten. Ste ©rgebniffe ber
mäperigen Seteinigungen liefen auf ben gufammenfepluß
pet einzelnen Setuflgruppen ptnaul; nötig ift aber etn
gufammenfepluß aller Seteiligten, bamit ber rieplige
•Ätbeitlwert ermittelt wirb, unb jwar nlcpt nur für
9«ite, fonbetn für alle gelten.

SR an pat bal auep fepon oerfuept, iß aber bil peute

ju fetnem befrtebigenben ©rgebnil gelangt: Se»

üpaffung bel Dbltgationenfapitall burcp bie Sauperr»
Jcpaft; Seteiligung ber arbeitet am ^Reingewinn (} S.
in ber SRafcptnentnbußrte); Setlung oon ©ewtnn unb
perluß; aulfcpaltung bel gmifcpenpanbell (©elbftan»
Rpaffung oon SRopßoffen, 3Raf<ptnen ufw. burdp bte Sau»
Wtfcpaft). ©o fommt man naep unb naep jur aulfcpal»
tung bei Unternepmerl unb Ululfüprung ber arbeiten
in IRegte.
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am beften iß bie Sergebung ber arbeiten naep

©inpeitlpretl unb auf iRacpmaß gm nacpfolgenben wirb
nun biefer normale gall wetter befproepen.

33isljeri0c Hecljtsuerfjältniffe.
3Bir fennen ben anßeEungloertrag jwifdpen Sauperr

unb Sauleitung, ben Sarifoertrag, ben Ußetfoettrag.
Set Streitfällen paben bte orbenllicpen ©eriepte bte

ßänbige Setufung oon gadpejperten etngefcplagen. ©I
ßnb metßenl Saienricpter, benen etne Seurteilung foleper
gäHe opne gaeptsperten nidpt zugemutet werben tann.
®ie fragen für bte @jp exten werben oon ben gurtßen
geßeUt. ®en ©jperten ftnb burcp bie grageßeflung bie

Çânbe gebunben; fie muffen nur antworten, wal gefragt
wirb, anmalte unb IRtcpter maepen oft nur bie Srtef»
träger, ©o fommt el niept feiten oor, baß burcp unridptige
grageftetlung bte ©jpetten ein zweite! ober gar britte!
SRal begrüßt werben muffen; bamit wirb bal Serfapren
langfam unb teuer.

Siel beffer unb rafeper würbe etn gaepfottegium mit
jurißifdpem Setrat ßatt ein ©eriept mit teepnifepem Setrat
jum gtele füpren.

llccplsücrljällnfffc Im Submiffiottstoefen.
a) ©ubmiffionloerorbnung ;
b) ^Regelung burcp Sreilberedpnunglßellen.
®te gièfalpolitif auf ber einen, bie ffrupcllofe Kon»

furrenj auf ber anbern Seite oetlocfen, bte ©ubmiffionl»
Serorbnung ju umgepen. ©I iß fein ÎRicpter ba, ber bte

©tnpaltung ber ©ubmißionl Serorbnung erzwtngt. auf
ber einen ©ette ©perre, ©tretf, ©abotage, bte arbeitet»
organtfationen, auf ber anbern bie arbeitnepmeroerbänbe.
2Bo gewiffehpafte, petoorragenbe gaepmänner ju einem
iRicptetfoUegium jufammentreten, wobei ber jurißifepe
Setrat nidpt feplen barf, wirb el mögltcp fetn, etne anbere
iRecptlfprecpung zu erpalten, bte etne gewinnbrtngenbe
arbeit gewäprtetßet.

(Drganlfation 6cs îlauuocfeus.
9lacp artifel 80 ber ß. gaUifcpen Kantonloerfäffung

finb ©eplebl» unb gadpgeriepte erlaubt. ©I ftnb bret
gäße möglicp :

gretwiEigel ©cpieblgericpt ;

©tftplicpel ©cpieblgericpt ;

©ejcpttcpel gaepgeriept.
Sal neu oorzufcplagenbe ©eriept [oll äpnltcp organi»

ßert fetn wte bal tn aulßcpt genommene ^anbclîîgericpt.
Stefel gaepgeriept foil zußänbig fetn zur Seurteilung

oon ©ubmiffioni»Serorbnung, 2Berfoertrag unb Stenß»
oerpältntffen.

a) ©ubmiffion! ©treitigfeiten.
©dpon bie aulfdpreibung foHte beurteilt werben

fönnen. Sei ber Sergebung muß ein iRicpter amten.
(artifel 34 ber ©ubmiffionl » Serorbnung bei Kanton!
©t. ©allen peißi: „allfällige Sefcpwerben wegen SRiß»
aeptung ber Sorfcpriften btefer Serorbnung ftnb innert
10 Sagen, oom Sage bei gufcplagel an gereepnet, beim
Zuftänbigen Stpartemente fcpriftltdp unb etnläßllcp be»

grünbet anzubringen. Siefel pat fobann, nötigenfaUl unter
guztepung unbeteiligter ©acpoerßänbiger, eine Unterfucpung
Zu oeranßalten unb geßüpt pterauf feinen SefcpetD zu
erteilen. 3öirb bie Sejcpmerbe all begrünbet erflärt, fo
iß bal ©rgebnil bei fünftigen Sergebungen tunllcpß zu
berüeffteptigen. ©rwetß fiep bie Sefcpwerbe all unbe»
grünbet, fo fallen alle Koßen zu Saßen bei Sefcpwerbe»
füprerl. ©egen ben Sefcpetb bel Éteffortbepartementel
fann innert 10 Sagen an ben iRegierunglrat refurrtert
werben).

9tepmen wir etn felbßgemacptel Setfpiel. gür etne
arbeit lautet ber Soranfcplag auf gr. 150,000; eine
©tngabe lautet auf gr. 120,000; ber Saumeifieroerbanb

3nttßr. fdjttietz. ^ponPtti. geitttna („aReifterblatt")
Sir. à

Die Ordnung im Bauwesen.
Ein Beitrag zur Lösung der Neorganisationssrage.

(Korrespondenz.)
über dieses Thema referierte in einer von der Sektion

"îs Ingenieur- und Architektenvereins St. Gallen
einberufenen erweiterten Versammlung Herr Zivil-Inge-
Uîeur H. Sommer in St. Gallen. Eingeladen und
^rtreten waren als Gäste: Der Baumeister-Verband
Et. Gallen und Umgebung, die engern Kommissionen des
Gewerbeverbandes und des Technikerverbandes St. Gallen.

Da der Referent einen ganz neuen Weg vorschlägt
>ur die Reorganisationsfrage, wollen wir versuchen, aus
leinen knappen Ausführungen das Wesenllichstê festzuhalten:

Einleitung.
Bauen ist Kulturarbeit. Sein Zweck ist nicht nur Er-

Kerbstätigkeit, sondern auch eine geistige Errungenschaft,
ow auch auf die Nachkommen wirkt. Die größten und
dauerndsten Bauten sind aus dem Jdeenleben unserer
Borfahren entwickelt worden.

Der Wille zum Bauen führt zur Baupflicht, zum
Interessenausgleich.

In jedem Ardeitszentrum zeigen sich Jnteressengegen-
mtze. Wir ggx wissen, daß bei jedem neuen Bau diese
Interessengegensätze sich stoßen.

wirtschaftliche Verbältnisse.
Wissenschaft und Kunst haben große Fortschritte ge-

kocht, aber die Einschätzung der Arbeit ist zurückgeblieben.
Uns fehlen diejenigen Grundlagen, die der Kaufmann
Kalkulation nennt. Ein richtiger Kaufmann macht kein
Geschäft ohne Kalkulation. Im Baugewerbe tut man das
Manchmal; vor allem stellt man oft auf alte Preise ab,
die 20 uno mehr Jahrs hinter uns liegen. Als Beispiel
seien angeführt die Preisansätze der Gotlhardbahn und
Nordoftbahn, die Jahrzehnte galten; selbst beim Bau der
Bodensee—Toggenburgbahn hat man noch teilweise auf
sie abgestellt. Die Gewtnnmarche hat sich aber verschlechtert:
Im Jahre 1889 arbeitete man noch 12—13 Stunden,
heute noch 9—10 Stunden. Die Anforderungen der Bau-
Herrschaft sind gestiegen. Also eine Einschränkung der
Gewtnnmöglichkeit nach zwei Seiten. Notwendigerweise
Muß dabei ein Zeitpunkt kommen, wo der Unternehmer
Mit Verlust arbeitet, selbst dann, wenn neue Arbeits-
Methoden und neue Hülfsmaschinen herangezogen werden.
Diesen Umständen yat man viel zu wenig Rücksicht ge-
tragen. Die Geschäfte konnten nicht nur keine Reserven
sammeln, sondern zehrten häufig das Geschäftskapital,
Manchmal sogar das Privatvermögen der Unternehmer
auf. Das Gleiche geschieht mit dem Gewerbe: Ganze
Berufsgruppen verdienen nichts, legen sogar daraus.
Man schätzt eben die Arbeit zu wenig ein. Nötig ist die
wirtschaftliche Stärkung aller Berufsgruppen, aber nicht
Benachteiligung aller Beteiligten. Die Ergebnisse der
bisherigen Vereinigungen liefen auf den Zusammenschluß
aer einzelnen Berufsgruppen hinaus; nötig ist aber ein
Zusammenschluß aller Beteiligten, damit der richtige
Arbeitswert ermittelt wird, und zwar nicht nur für
heute, sondern für alle Zeiten.

Man hat das auch schon versucht, ist aber bis heute
swch zu keinem befriedigenden Ergebnis gelangt: Be-
Schaffung des Obltgationenkapitals durch die Bauherr-
schaft; Beteiligung der Arbeiter am Reingewinn (z B.
m der Maschtnentndustrie); Teilung von Gewinn und
Berluft; Ausschaltung des Zwischenhandels (Selbstan-
Schaffung von Rohstoffen, Maschinen usw. durch die Bau-
Herrschaft). So kommt man nach und nach zur Ausschal-
tung des Unternehmers und Ausführung der Arbeiten
w Regte.

iLt

Am besten ist die Vergebung der Arbeiten nach
Einheitspreis und auf Nachmaß Im nachfolgenden wird
nun dieser normale Fall weiter besprochen.

Bisherige Rechtsverhältnisse.
Wir kennen den Anstellungsoertrag zwischen Bauherr

und Bauleitung, den Tarisoertrag, den Werkvertrag.
Bei Streitfällen haben die ordentlichen Gerichte die

ständige Berufung von Fachexperten eingeschlagen. Es
sind meistens Laienrichter, denen eine Beurteilung solcher
Fälle ohne Fachexperten nicht zugemutet werden kann.
Die Fragen für die Experten werden von den Juristen
gestellt. Den Experten sind durch die Fragestellung die

Hände gebunden; sie müssen nur antworten, was gefragt
wird. Anwälte und Richter machen oft nur die Brief-
träger. So kommt es nicht selten vor, daß durch unrichtige
Fragestellung die Experten ein zweites oder gar drittes
Mal begrüßt werden müssen; damit wird das Versahren
langsam und teuer.

Viel bester und rascher würde ein Fachkollegium mit
juristischem Beirat statt ein Gericht mit technischem Beirat
zum Ziele führen.

Rechtsverhältnisse im Submissionswesen.
u) Submissionsoerordnung;
b) Regelung durch Preisberechnungsstellen.
Die Fiskalpolitik auf der einen, die skrupellose Kon-

kurrenz auf der andern Seite verlocken, die Submissions-
Verordnung zu umgehen. Es ist kein Richter da, der die

Einhaltung der Submissions Verordnung erzwingt. Auf
der einen Seite Sperre, Streik, Sabotage, die Arbeiter-
orgamsationen, auf der andern die Arbeitnehmerverbände.
Wo gewissenhafte, hervorragende Fachmänner zu einem
Richterkollegium zusammentreten, wobei der juristische
Beirat nicht fehlen darf, wird es möglich sein, eine andere
Rechtsprechung zu erhalten, die eine gewinnbringende
Arbeit gewährleistet.

Organisation des Bauwesens.
Nach Artikel 80 der st. gallischen Kantonsverfassung

sind Schteds- und Fachgerichte erlaubt. Es sind drei
Fälle möglich:

Freiwilliges Schiedsgericht;
Gffitzliches Schiedsgericht;
Gesetzliches Fachgericht.

Das neu vorzuschlagende Gericht soll ähnlich organi-
siert sein wie das in Aussicht genommene Handelsgericht.

Dieses Fachgericht soll zuständig sein zur Beurteilung
von Submissions-Verordnung, Werkvertrag und Dienst-
Verhältnissen.

s,) Submissions-Streitigkeiten.
Schon die Ausschreibung sollte beurteilt werden

können. Bei der Vergebung muß ein Richter amten.
(Artikel 31 der Submissions - Verordnung des Kantons
St. Gallen helßt: „Allfällige Beschwerden wegen Miß-
achtung der Vorschriften dieser Verordnung sind innert
10 Tagen, vom Tage des Zuschlages an gerechnet, beim
zuständigen Departements schriftlich und einläßlich be-
gründet anzubringen. Dieses hat sodann, nötigenfalls unter
Zuziehung unbeteiligter Sachverständiger, eine Untersuchung
zu veranstalten und gestützt hierauf seinen Bescheid zu
erteilen. Wird die Beschwerde als begründet erklärt, so

ist das Ergebnis bei künftigen Vergebungen tunlichst zu
berücksichtigen. Erweist sich die Beschwerde als unbe-
gründet, so fallen alle Kosten zu Lasten des Beschwerde-
führers. Gegen den Bescheid des Ressortdepartementes
kann innert 10 Tagen an den Regierungsrat rekurrtert
werden).

Nehmen wir ein selbstgemachtes Beispiel. Für eine
Arbeit lautet der Voranschlag auf Fr. 150,000; eine
Eingabe lautet auf Fr. 120,000; der Baumeisteroerband
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nerlangt gr. 180,000. 2)le Sergebung exfolgt ju 120 000
granïen. ®te Saumetfter fteQen ftcß auf ben ©tanbpunît,
baß 180,000 gr. ber richtige fßreis roare. SEBer ßat nun
recßt? gn einem folcßen gaß foßte baS Saugericßt ben
-prêts feftlegen. Unter bem nom Saugericßt angegebenen
prêts fofl bie Arbeit nur bet ganj befonbern ilmftânben,
mtt Angabe ber ©rfinbe, ausgeführt roerben. gm anbern
gaß ftnb bie Saumetfter abgerotefen, unb fie müffen bei
tünfltgen AuSfcßretbungen anbetS rennen.

Sis ßeute rourbe bie Unterbletung nie geaßnbet; fie
ift aber ju aßnben. ®er Rtcßter foßte etnfcßretten îônnen,
roenn ju biflig gearbeitet rotcb.

SorauSfeßung für bie ©tnfüßrung etneS folcßen ©e*
ndhts ift, baß beibe SLetle etnen Ricßter rooßen unb baß
bas ©eroerbe tn biefem ©inné befcßräntt fein foß.

©oßte roiber ©rroarten etn folcßeS ©ericßt gefeßgebetifcß
ntcßt burcßbrhtgen, fa befleiß ber AuSmeg tn einem fret'
roißigen ©cßiebSgericßt. ®aS ©etid^t fönnte aucß Sau»
pretfe unb Söhne feftfteßen.

b) (Streitigfeiten aus 2Ber! Verträgen.
®ie ©treltigtetten auS ßBertoerträgen begtnnen ge»

roößnücß nach 2lbfcßluß beS SauuertrageS unb enbigen
mit ber Abrechnung. SEBäßrenb beS SaueS mürbe baS
©ericßt gute Stenfte letften burcß Augenfcßetne, @rhcbun=
gen ufm., baburcß tönnten manchmal Srojeffe oermteben,
jum mtnbeften abgefttrjt roerben.

c) AnftellungSoerträge unb Soßnanfäße.
Set ©treltigtetten auS îarifoertragen roäre baS Sau=

geriet ©rfaß beS geroetblidhen ©cßlebSgericßteS unb beS
©InigungSamteS. Site ©tnfcßäßung ber richtigen Söhne
nach bem Rrleg ift eine feßr mistige ©acße.

®en Sorjtß beS SaugericßteS roürbe, rote beim £>an=
belSgericßt, baS RantonSgericßt führen; ßteturStnßanjen

Otbnung it

rifchen Kantone ©t. ©aßen, Appenjefl, Sßurgau
©raubünben.

e) ©inteilung unb gufammenfeßung
beS SaugericßteS.

fßraEtifcß roürbe man für größere Serßättniffe bret

Abteilungen ootfeßen; nämltch für ©trettigtetten über

©ubmiffionSroefen,
SBerloerträge,
©tenftoerhältniffe.

gn fletnen 93erhältniffan roürben aße 3 Abteilungen
oeretnigt. gebe SetufSgruppe ift tn feber Abteilung mit
3 Ricßtern oerireten; bei 9 SerufSgruppen roären 27

Ricßter ju mahlen, ©olcße SerufSgruppen ftnb unter
anberem:

öffentliche Rechtspflege,
SunbeSoerroallmtg,
SantonSoerroaltung,
©emetnbeoerroaltung,
Saumetfter,
©eroerbetretbenbe,
Arbeitetfcf)üf..

AuS ber Säligtett etneS fDießen SaugericßteS roären
bte Serelnheitlicßung beS ^ceiSberechnungSoetfahrenS unb
bie Seretnßeitltcßung ber Seurteilung ber roießtigften
Serhältniffe im Saugeroerbe ju erroarten.

SBenn ber gefeßltcße SEBeg ntcßt gangbar ift, müßte
man ben fretroißigen 2Beg roäßlen.

©tne Kommiffton aus bent ©cßoße ber heute oer»
tretenen Sereine foßte bte ©acße an bie £>anb neßmen,
bamit barauS etne gentralft.ße für baS Sauroefen entfteßt.

£>err gngenieur §. ©ommet ßat bie bisherige Orb*
nung im Sauroefen In folgenber Stabeße überftcßllicß
bargefteßt :

93autoefen.

RuItureHe ©niuMage 33aumiUe S8aupflid)t 3ntereffen=Au§gteid)

SSauberrfdjaft a3aulei(ung Untcrnebnierfdjaft Atbeitcifcßaft
Söefiebenbe

AecßtSorbnnng

Suriflifdje ^ßetfonen
unb itjte Stattetet

©taat
©emeinbe

Sorporationett
^ttoate

Ingenieure
3itißite£ten
Sbcdjnitet

SDtafdjtneninbuftue
SBaumeifter
©emetbetreibenbe

Drganifiette unb

nidjt organifiette
Arbeitet

Drbenttidje ©erid)te
@cßieb§gerid)te
Anroätte

©eftimmung
be§

3ltbeit§mette§

@ubmiffion§bebm.
gungen, glätte
SJotanfcßläge

S3aubeftimmungen

gonorarotbnungen
SÖSettberoetbSnormen

ißteilbeTedjiiungen
itnb ©ubnitfftonen

Abrechnung
Üoßntarife gacß.Spperten

Ptegclung
bet

9ted)t3oett)ältniffe

3lnfteHung§Detttag Statifoertrag

SHtatoerttag

S3ergleid)
@d)ieb§fprud)
Urteil

roaren aueß ßier baS KaffationSgericßt unb baS SunbeS»
gerießt.

(I) ©eltungSbereicß beS SaugericßteS.
®er ©eltungSberetcß rießtet fiß naeß bem ©rroerbS.

jentrum; er bürfte alfo etroa bie Çauptftabt, bte an.
ftoßenben unb Racßbarorte umfaffen. gn ©t. ©aßen
tönnte man etn Saugericßt etnfeßen für bte oßfcßroeije»

Bei JIdre$$enlnäeruitgen
woüen «ufere geeßrten Abonnenten jnt SernteiBnna
pon grttömer« ««9 nebe« der wetten ftets ««iß die
«lté StdrelTe mitteile». site ©fpedttto».

An btefe tntereffanten, mit Seifaü aufgenommenen
Ausführungen feßloß ftß etne ebenfo leßrretcße ©iSfuffion.
©intge Çaupfpunîte mögen ßeroorgeßoben roerben:

§err KantonSrat ©cßirmer, Sräftbent beS ©eroerbe»
SetbanbeS ®t. ©aßen oerbanït bie Ausführungen non
^»errn gngenieur Sommer, gm ißrotofoß beS |>anb*
roetler. SetetnS ©t. ©aßen ftnbet fteß erftmalS im gaßre
1883 etne Rotij über baS ©ubmiffionSroefen. ©ettßer
ßaben fieß bie Atten angehäuft, aber ber praftifeße 2Bert
aßer bisherigen ©ubmiffionSoerotbnungen ift nidßt gerabe
groß". ®aS Saugeridßt roitb gefeßltcß noeß lange auf flcß
roarten laffen ; aber ber fretroißige SBeg foßte befeßritten
roerben unb jum giele füßren.

gür ben äßertoertrag ßat man fa bie orbentltcßen
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verlangt Fr. 180.000. Die Vergebung erfolgt zu 120 000
Franken. Die Baumeister stellen sich auf den Standpunkt,
daß 180.000 Fr. der richtige Preis wäre. Wer hat nun
recht? In einem solchen Fall sollte das Baugericht den
Preis festlegen. Unter dem vom Baugericht angegebenen
Preis soll die Arbeit nur bei ganz besondern Umständen,
mit Angabe der Gründe, ausgeführt werden. Im andern
Fall sind die Baumeister abgewiesen, und sie müssen bei
künftigen Ausschreibungen anders rechnen.

Bis heute wurde die Unterbietung nie geahndet; sie
ist aber zu ahnden. Der Richter sollte einschreiten können,
wenn zu billig gearbeitet wird.

Voraussetzung für die Einführung eines solchen Ge-
nchts ist, daß beide Teile einen Richter wollen und daß
das Gewerbe in diesem Sinne beschränkt sein soll.

Sollte wider Erwarten ein solches Gericht gesetzgeberisch
nicht durchdringen, so besteht der Ausweg in einem frei-
willigen Schiedsgericht. Das Gericht könnte auch Bau-
preise und Löhne feststellen.

d) Streitigkeiten aus Werk-Verträgen.
Die Streitigkeiten aus Werkverträgen beginnen ge-

wöhnlich nach Abschluß des Bauvertrages und endigen
mit der Abrechnung. Während des Baues würde das
Gericht gute Dienste leisten durch Augenscheine. Erhebun-
gen usw.. dadurch könnten manchmal Prozesse vermieden,
zum mindesten abgekürzt werden.

e) Anstellungsverträge und Lohnansätze.
Bei Streitigkeiten aus Tarifverträgen wäre das Bau-

gericht Ersatz des gewerblichen Schiedsgerichtes und des
Einigungsamtes. Die Einschätzung der richtigen Löhne
nach dem Krieg ist eine sehr wichtige Sache.

Den Vorsitz des Baugerichtes würde, wie beim Han-
delsgericht, das Kantonsgericht führen; Rekursinstanzen
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rischen Kantone St. Gallen, Appenzell, Thurgau und
Graubünden.

e) Einteilung und Zusammensetzung
des Baugerichtes.

Praktisch würde inan für größere Verhältnisse drei
Abteilungen vorsehen; nämlich für Streitigkeiten über

Submissionswesen,
Werkverträge,
Dienstverhältnisse.

In kleinen Verhältnissen würden alle 3 Abteilungen
vereinigt. Jede Berufsgruppe ist in jeder Abteilung mit
3 Richtern vertreten; bei 9 Berufsgruppen wären 27

Richter zu wählen. Solche Berufsgruppen sind unter
anderem:

Öffentliche Rechtspflege,
Bundesverwallung,
Kantonsverwaltung,
Gemeindeverwaltung.
Baumeister,
Gewerbetreibende,
Arbeiterschaf:.

Aus der Tätigkeit eines solchen Baugerichtes wären
die Vereinheitlichung des Preisberechnungsverfahrens und
die Vereinheitlichung der Beurteilung der wichtigsten
Verhältnisse im Baugewerbe zu erwarten.

Wenn der gesetzliche Weg nicht gangbar ist, müßte
man den freiwilligen Weg wählen.

Eine Kommission aus dem Schoße der heute ver-
tretenen Vereine sollte die Sache an die Hand nehmen,
damit daraus eine Zentralst .lle für das Bauwesen entsteht.

Herr Ingenieur H. Sommer hat die bisherige Ord-
nung im Bauwesen in folgender Tabelle übersichtlich
dargestellt:

Bauwesen.
Kulturelle Grundlage Bauwille Baupflicht Interessen-Ausgleich

Bauherrschaft Bauleitung Unternehmerschaft Arbeiterschaft
Bestehende

Rechtsordnung

Juristische Personen
und ihre Vertreter

Staat
Gemeinde

Korporationen
Private

Ingenieure
Architekten
Techniker

Maschinenindustrie
Baumeister
Gewerbetreibende

Organisierte und

nicht organisierte
Arbeiter

Ordentliche Gerichte
Schiedsgerichte
Anwälte

Bestimmung
des

Arbeitswertes

Submissionsbedin-

gungen, Pläne
Voranschläge

Baubestimmungen

Honorarorduungen
Weltbewerbsaormen

Preisberechnungen
und Submissionen

Abrechnung
Lohntarife Fach-Experten

Regelung
der

Rechtsverhältnisse

Anstellungsvertrag Tarifvertrag

Werkvertrag

Vergleich
Schiedsspruch
Urteil

waren auch hier das Kassationsgericht und das Bundes-
gericht.

>1) Geltungsbereich des Baugerichtes.
Der Geltungsbereich richtet sich nach dem Erwerbs-

zentrum; er dürfte also etwa die Hauptstadt, die an-
stoßenden und Nachbarorte umfassen. In St. Gallen
könnte man ein Baugericht einsetzen für die ostschweize-

Lei Aà55enSnaînmgen
«olle« «»sere geehrte» Abo»«e»te» zvr Vermeidung
von Irrtümer» ««S «ebe» der «e«en stets auch die
«ite Adresse mitteile«. Die Expeditto».

An diese interessanten, mit Beifall aufgenommenen
Ausführungen schloß sich eine ebenso lehrreiche Diskussion.
Einige Hauptpunkte mögen hervorgehoben werden:

Herr Kantonsrat Schirmer, Präsident des Gewerbe-
Verbandes St. Gallen verdankt die Ausführungen von
Herrn Ingenieur H. Sommer. Im Protokoll des Hand-
werker-Vereins St. Gallen findet sich erstmals im Jahre
1883 eine Notiz über das Submissionswesen. Seither
haben sich die Akten angehäuft, aber der praktische Wert
aller bisherigen Submissionsoerordnungen ist nicht gerade
groß. Das Baugericht wird gesetzlich noch lange auf sich

warten lassen; aber der freiwillige Weg sollte beschütten
werden und zum Ziele führen.

Für den Werkvertrag hat man ja die ordentlichen
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®et|c^ie unb bte ©cßleb?gert(hie; aber für ba? ©üb»
Mfton?tpefen befießt fein ©sticht. ®er SMifel 34 ber
ûntonalen ®ubmiffion?orbnung oont 12. Februar 1914
ollte bte ©eroerbetreibenben fcßüßen. ®te ©ntfcßäbigung

üf* bte 2lrbeii?leifiung foDte ftd) zufammenfeßen au?
mweit», SJlaterial» unb Bififo Slufwanb be? Unternehmer?.

Reffet ift bte ftäbtifcße ©ubmiffion? Berorbnung nom
"• 3Jlärj 1917. @tne Slrbeit fann berechnet werben nur
"®u einer Qnftan^, bte praftifcß bartn tälig ift, alfo burcß
^ïufSoatbânbe. SJian feilte aber über bte ©tabt» unb
^ntonëgrenjen ßlnau?qeßen, man follte [dornetjerifd^e
"^recßnunq?fteüen fchajfen.

©in reuer Betfucß zum SRitfpracßerecßt ber Beruf?»
r^bänbe ift niebergetegt tn Slrtifel 22 ber Berorbnung
""«r bte Vergebung bon Sauarbeiten für bte ©tabt

©allen. ®iefer Slttifel lautet:
»Betuf?oetbänbe unb ©ubmiltenten ftnb berechtigt,

?*t öffentlichen ©ubmiffionen ber Behörbe oor ©töffnung
Singebote Bret?berecßnungen mit ben notroenbigen

^"iZ«langaben etnzureteßen.
©efeßetnt bte Berechnung eine? Beruf?oerbanbe? al§

?"gemcffen, fo foU bte Bergebung an eine? ober mehrere
^"geböte erfolgen, bte rtid^t erheblich baoon abwetten.

©rtlärt bte Beßörbe bte Berechnung eine? Beruf?»
"erbanbe? al? unannehmbar, fo hat festerer bas Stecht,
"Wert bret Sagen eine Überprüfung burch mtnbeften?
Sroet ©achoerftänbige p oerlangen. ®ie ©achoerftänbigen
Serben ju gleichen Sellen oon Der oergebenben Behörbe
"ub bem betreffenben Beruf?oerbanb bejetchnet. ®er
pUftimmige Befunb ber ©achoerftänbigen, befieße berfelbe
m einer Beftäligung ober in einer Berichtigung ber
Berechnung be? Beruf?oerbanbe?. ift im ©tnne oon
^bfaß 2 btefe? Slrlifel? für bte Bergebung maßgebenb.

Siegen feine Berechnungen oon Beruf? « Betbänben
"or ober fönnen fteß bte ©achoerftänbigen nfcßl einigen,
" hat bte Behörbe bie Bergebung nach freiem ©rmeffen

m SBürbigung be? in Slrtifel 21 aufgefteHten ©runbfaße?
jT" angemeffener ißret? — oorzuneßmen. Bet großen
4"terfchieben in ben geforberten greifen fallen bte nteb»
rigften Singebote im allgemeinen nicht berüeffießtigt werben,
'ofern fleh nicht bie Behörbe oon beten Slngemeffenßeit
""erzeugt hat").

©tnen folchen 2Beg hat man bei einer neueften Äoit»
rurrenj für Beparaturarbeiten an ber Staat?»
üraßenbrücfe über bie ©itter befchritten. ®te
Angebote ber Baumetfter gingen zunäcßft an ben ©ewerbe»
"rretn. Sie 3nfammenfiellung würbe etnem gaeßmann
Î" öürieß jur Überprüfung unterbreitet. Sin etner gemein»
lamen ©ißung würben tn offener Stu?fpracße bie ©tngaben

behanbelt unb eine @inßeit?offerte aufgefteüt. ®en Unter»
nehmern ftnb Sfbgebote innert befiimmten ©renjen bewilligt.
®a? ©rgebnl? ift abzuwarten.

Unzuftleben ift man oielfach mit ber Bergebung oon
Bauarbeiten burcß bie Bmtbe?baßnen.

Slrbeitqeber unb Slrbeiter, Slrchiteften unb Baumetfter
follten nicht/ rote bie? jeßt leiber oft ber galt ift, p
einanber im ©egenfaß flehen. SJlan fchaffe eine geotral»
fielle, auf bie man hören fönnte unb hören roürbe. Slucß
bte prioate Bautätigfett roürbe ßcß nach biefer Zentral»
fteQe richten. ®ie ©nifcßäbigung für ben Slrchiteften unb
für ben Baumetfter, rote auch bie 3lrbeit?löbne roürben
rießtig geregnet. ®ie ©tnfeßung einer ßommiffion ift p
empfehlen.

Çetr Hanton?ingenieur g. Berfinger führt au?,
baß bie Beparaturarbeit an ber ©itterbrfiefe ftcß an unb
für fi<h nteßt gut pr Konfurrenj etgnete. ®te gacßejperten
für Stetbauarbeiten ßnb feßroieriger zu ftnben ai? fût
^oeßbauarbeiten.

^err Slrchiteft ®itfeher, bei ber ®cel?bireflion iV
S. B. B, glaubt nach Betfptelen au? bem Tunnelbau
(©implon» unb Bofenbergtunnel), baß ba? oorgefcßlager.e
Baugericht nidjt immer zum geroünfchten gtele führen
wirb. Beim ^auenftelntunnel waren bte ©chroeizerfirmen,
geroißtgt burcß frühere Sunnel» Unternehmungen, in ber
©Ingabe hoch ®le Betlinerßcma hat iroß bem billigem
Slngebot gut abgefcßnltten, weil bte ©eologen fteß nießt
oerreeßneten, ja bte Berfjältniffe noeß günfliger waren,
al? biefe oorau?faßen. Slier ßätte ben Schweizern fagen
fotlen, baß fie hier zu ßoeß gerechnet hätten Bei Sunnel»
bauten foüte ber ©taat etnen Seil be? Bißfo? übernehmen.

(Slnfiimmig würbe befcßloffen, ber Ingenieur» unb
Slrcßiteftenoerein, ber Baumeifteroerbanb, ber ©ewerbe»
oerbanb unb ber ®ecßntferoerbanb foüen zur Bilbung
einer Sîommiffion je 3 SJiitglieber aborbnen.

üerträge zwischen Behörden und Privaten über
Gegenstände des öffentlichen Baupolizeirechtes;
deren UJirkung gegenüber dem Regierungsrat

als Aufsichtsbehörde und Rekursinstanz.
ein wichtiger entscheid des st. üallischen Regicrungsratcs.

(Korr.)

Slnläßlicß be? SIbfcßluffe? eine? @ppropriation?oer=
trage? im Slaßre 1899 zwifeßen etnem ©emetnberat unb
etnem prioaten ©runbeigentümer würben tn blefem Ber»
trag außer ben Seftimmungen über bie Bobenabtretung
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Gerichte und die Schiedsgerichte; aber für das Sub-
^ìsstonswesen besteht kein Gericht. Der Artikel 34 der
antonalen Submissionsordnung vom 12. Februar 1914
ollte die Gewerbetreibenden schützen. Die Entschädigung

iur die Arbeitsleistung sollte sich zusammensetzen aus
Arbeit-, Material- und Risiko Aufwand des Unternehmers,

k ^î/ser ist die städtische Submissions Verordnung vom
März 1917. Eine Arbeit kann berechnet werden nur

von einer Instanz, die praktisch darin tätig ist, also durch
Aerussv-rbände. Man sollte aber über die Stadt- und
Aantonsgrenzen hinausgehen, man sollte schweizerische
Aerechnungsstellen schaffen.

Ein neuer Versuch zum Mitspracherecht der Berufs-
"^bände ist niedergelegt in Artikel 22 der Verordnung
v°er die Vergebung von Bauarbeiten für die Stadt

Gallen. Dieser Artikel lautet-
»Berufsverbände und Submittenten sind berechtigt.

^ öffentlichen Submissionen der Behörde vor Eröffnung

^ Angebote Preisberechnungen mit den notwendigen
^wzelangaben einzureichen.

Erscheint die Berechnung eines Berussverbandes als
^gemessen, so soll die Vergebung an eines oder mehrere
Angebote erfolgen, die nicht erbeblich davon abweichen.

Erklärt die Behörde die Berechnung eines Berufs-
Verbandes als unannehmbar, so hat letzterer das Recht,
mnert drei Tagen eine Überprüfung durch mindestens
Zwei Sachverständige zu verlangen. Die Sachverständigen
werden zu gleichen Teilen von der vergebenden Behörde
Und dem betreffenden Berufsverband bezeichnet. Der
Einstimmige Befund der Sachverständigen, bestehe derselbe
A einer Bestätigung oder in einer Berichtigung der
Abrechnung des Berussverbandes. ist im Sinne von
Absatz 2 dieses Artikels für die Vergebung maßgebend.

Liegen keine Berechnungen von Berufs - Verbänden
vor oder können sich die Sachverständigen nicht einigen,
o hat die Behörde die Vergebung nach freiem Ermessen

iu Würdigung des in Artikel 21 aufgestellten Grundsatzes
17" angemessener Preis — vorzunehmen. Bei großen
Unterschieden in den geforderten Preisen sollen die nted-
Ugsten Angebote im allgemeinen nicht berücksichtigt werden,
uffern sich nicht die Behörde von deren Angemessenheit
Überzeugt hat").

Einen solchen Weg hat man bei einer neuesten Kon-
surrenz für Reparaturarbeiten an der Staats-
llraßenbrücke über die Sitter beschritten. Die
Angebote der Baumeister gingen zunächst an den Gewerbe-
verein. Die Zusammenstellung wurde einem Fachmann
ìu Zürich zur Überprüfung unterbreitet. An einer gemein-
lamen Sitzung wurden in offener Aussprache die Eingaben

behandelt und eine Einheitsofferte aufgestellt. Den Unter-
nehmern sind Abgebote innert bestimmten Grenzen bewilligt.
Das Ergebnis ist abzuwarten.

Unzufrieden ist man vielfach mit der Vergebung von
Bauarbeiten durch die Bundesbahnen.

Arbeitgeber und Arbeiter, Architekten und Baumeister
sollten nicht, wie dies jetzt leider oft der Fall ist, zu
einander im Gegensatz stehen. Man schaffe eine Zentral-
stelle, auf die man hören könnte und hören würde. Auch
die private Bautätigkeit würde sich nach dieser Zentral-
stelle richten. Die Entschädigung für den Architekten und
für den Baumeister, wie auch die Arbeitslöhne würden
richtig gerechnet. Die Einsetzung einer Kommission ist zu
empfehlen.

Herr Kantonsingenieur F. Bersinger führt aus,
daß die Reparaturarbeit an der Sitterbrücke sich an und
für sich nicht gut zur Konkurrenz eignete. Die Fachexperten
für Tiefbauarbeiten sind schwieriger zu finden als für
Hochbauarbeiten.

Herr Architekt H. Ditscher, bei der Kreisdireklion lV
8. k. U, glaubt nach Beispielen aus dem Tunnelbau
(Simplon- und Rosenbergtunnel), daß das vorgeschlagene
Baugericht nicht immer zum gewünschten Ziele führen
wird. Beim Hauensteintunnel waren die Schweizerfirmen,
gewitzigt durch frühere Tunnel-Unternehmungen, in der
Eingabe hoch Die Berlinerfirma hat trotz dem billigern
Angebot gut abgeschnitten, weil die Geologen sich nicht
verrechneten, ja die Verhältnisse noch günstiger waren,
als diese voraussahen. Wer hätte den Sckweizern sagen
sollen, daß sie hier zu hoch gerechnet hätten? Bei Tunnel-
bauten sollte der Staat einen Teil des Risikos übernehmen.

Einstimmig wurde beschlossen, der Ingenieur- und
Architektenverein, der Baumeisterverband, der Gewerbe-
verband und der Techntkeroerband sollen zur Bildung
einer Kommission je 3 Mitglieder abordnen.

Verträge zwischen vebörüen unü privaten über
kegenstänüe ües öffentlichen vaupoliseirechtes;
aeren Wrkung gegenüber üem ssegierungsrat

als Mfsichtsbebörüe unü steüursinstanz.
Kin wichtiger entîcheîâ ge, 8t. SsIIKchen sieglerungtrateî.

(Korr.)

Anläßlich des Abschlusses eines Expropriationsver-
träges im Jahre 1899 zwischen einem Gemeinderat und
einem privaten Grundeigentümer wurden in diesem Ver-
trag außer den Bestimmungen über die Bodenabtrelung
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